


























und der Hauptversammlung treten der Abteilungskommandant, der Abteilungsausschuss 
und die Abteilungsversammlung. 

§ 19
1 n krafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Feuerwehrsatzung vom 16.04.2019 außer Kraft.

Hinweis: Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von aufgrund der GemO erlassener 
Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung ist nach § 4 Abs. 3 GemO 
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
dieser Satzung gegenüber der Gemeinde Gaienhofen geltend gemacht worden ist; der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind. 

Bekanntmachungsvermerk: 
Vorstehende Satzung wurde im Wortlaut auf der Homepage der Gemeinde am 22.10.2021 
online öffentlich bekannt gemacht. Ein nachrichtlicher Hinweis in der Höri-Woche erfolgte 
ebenfalls am 22.10.2021. 
Diese Satzung wurde dem Landratsamt Konstanz gern. § 4 Abs. 3 S. 3 GemO angezeigt am: 
27.10.2021. 


